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SCHULSPORTORDNUNG (SCHSpO)
ABSCHNITT 1

§ 01 

Sprachliche Gleichbehandlung
Die in dieser Ordnung und der Anlage Durchführungsbestimmung der Bundesmeisterschaften der Schulen verwendeten personenbezogenen Ausdrücke betreffen, soweit dies inhaltlich in Betracht kommt, Frauen und Männer gleichermaßen.

§ 02 
Aufgaben und Pflichten
(1) Dem Referat für Schulsport obliegt die Entwicklung und Förderung des Badmintonsportes in den Schulen. Dabei gilt es grundlegend die Zusammenarbeit mit den Schulsportreferenten der Landesverbände auf fachlicher Ebene zu sichern und zu nutzen.

(2) Verbindung zu den Bundesschulbehörden. Gemeinsam mit dem BMUKK veranstaltet der ÖBV in Umsetzung der Durchführungsbestimmungen die Schul Olympics - Bundesmeisterschaften der Schulen. 

(3) Der ÖBV sichert durch das Referat für Schulsport 

- jährlich bundesweite Möglichkeiten einer sportartspezifischen Aus- und Fortbildung für   

  Lehrerinnen und Lehrer 
- Schaffung und Pflege von Unterstützungsmaterial für Lehrer und Schulen

§ 03 
Finanzielle Mittel

(1) Die zur Erfüllung der administrativen Aufgaben notwendigen Mittel sind durch das Referat für Schulsport zu planen und in Abstimmung mit dem Finanzausschuss im jeweiligen Budget vorzusehen.

(2) Die, zur Aufbringung finanzieller Mittel und Sachspenden (z. Bsp. Bälle, Warenpreise, etc.) für

Sport- und Lehrveranstaltungen (z. Bsp. Bundesschulmeisterschaften) können eigene Verträge mit Werbefirmen und Sponsoren abgeschlossen werden, die jedoch ausschließlich rechtsverbindlich durch den ÖBV-Vorstand zu unterzeichnen sind.

ABSCHNITT 2

SCHUL OLYMPICS – BADMINTON BUNDESMEISTERSCHAFTEN der SCHULEN

(1) Zur Organisation und Durchführung der Schul Olympics – Badminton Bundesmeisterschaften der Schulen ist entsprechend der lokalen Ländervorgabe durch  das BMUKK gemeinsam mit dem zuständigen Schulfachinspektors des Landes ein geeigneter Ausrichter zu finden. 

(2) Der Ausrichter wird mittels Veranstaltungsvereinbarung mit dem ÖBV zu einer Zusammenarbeit von Schule, Verein und Landesverband angehalten.

(3) Die in ANLAGE / SCHSpO  gegebenen Durchführungsbestimmungen sind verbindlich einzuhalten.
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